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Gemeinde Dickendorf Reg.--Be'z. Koblenz
Kreis Altenkirchen

Anlage zum Bebauungsp].an In den Schmi.tEeR

I'EXTFESTSETZUNGEN

Präambel

Aufgrund des $ 9 des Bundesbaugesetzes (BBauG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 1976 (BGBI. l
S. 2256 ber. S. 3617), geändert durch Artikel 9 Jqr. l
Gier Vereinfachungsnovelle vom 3. Dezember 1976 (BGBI. l
S. 3281) und durch das Gesetz zur Beschleunigung von
Vei':t'ähren und zur .Erleichterung von Investitionen im
Städtebaurecht vorn 6. Juli 1979 (BGBI. l $. 949) in Ver-
bindung mit der Zweiten Landesverordnung zur Änderung
der Vierten Larldesverordnung zur Durchführung des Bundes
baugesetzes vom 18. J\pdl 1974 -herden folgende Festset-
zungen getroffen:

'3 A Festsetzungen gemäß BBauG 5 9 und BauNVO

[. Ai't der bau].i.chen Nutzung
($ 9 Abs. l Nr. l BBauG in Verbindung mit $ 4 BauNVO)

Ein Teil des Baugebietes i.nnerhalb der Grenzen des
räumlichen Geltungsbereiches dieses B.--Planes wii"d
als ''Allgemeines Wohngebiet'' (WA) ausgewiesen.

($ 9 Abs. l Nr l BBauG in Verbindung mit $ 6 BauNVO)

Ein weiterer Teil des Baugebi.eyes i.nnel'halb der Grell
zen dieses B.--Planes wird als "Mischgebiet" (Mi)
ausgewiesen.
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2. Maß der baulichen Nutzen

Die Zahl der Vollgeschosse ($ 9 Abs. l N].'. l BBauG

in Verbindung mit $ 17 Abs. l und 4, sowie $ 18
BauNVO) darf höchstens 'l3" betragen

Die Grundflächenzahl (GRZ) ($ 9 Abs. l BBauG in Ver
bindung mit 5 17 Abs. l und $ 19 BauNVO) darf I'0,4''
nicht i.iberschreiten

Die Geschoßflächenzahl (GFZ) ($ 9 Abs. l BBauG in
Verbindung mit 5 17 Abs. l und $ 20 BauNVO) darf
1,0n nicht i.über'schreiten

3. Bauweise , i.iberbaubare Gr'undstücksf].äche

Bauweise

Es wird ''offene'' Bauweise festgesetzt

($ 9 Abs. l Nr. 2 BBauG in Verbindung hit $ 22
Abs. l und 2 BauNVO)

Es sind nur Einze]häuser und Doppe]häuser zu].ässig

tlberbaubare Grundstticksfl äche

($ 9 Abs. l Nr. 2 BBauG in Verbindung
mit $ 23 BauNVO)

Baugrenzen $ 23 Abs. 3 BauNVO

Ein Vorta'eien von Gebäudeteilen in geringem Aus-
maß wird, soweit nicht Bestimmungen nach der LBauO
entgegenstehen, bis max. 1,00 m zugelassen l
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Seel.].plätze, Garagen

(9 9 Abs. l lqr. 4 BBauG in Verbindung mit
$ 12 BauNVO und $ 19 Abs. 4 BauNVO)

$ 12 BauNVO

In allgemeinen Wohngebieten sind Stellplätze und
Garagen nur ft.ir den durch die zugelassene Nutzung
verursachten Bedarf zulässig.
Unzulässig sind Stellplätze und Garagen fur LKV{

tiber 3,5 t sowie Anhänger dieser KFZ.

Garagen und Stellplätze können überall auf dem
Grundsti.ick errichtet werden, mit Ausnahme eines
5,00 m breiten Streit'ens entlang der Straßenbegren
zungslinie

Ausgenommen hiervon sind i.n Gebäude eingebaute Gau--
gen, bei denen das Wohnhaus einen geringeren Abstand
als 5,00 rn zur Verkehrsfläche hat

$ 19 Abs. 4 BauNVO

Auf die zulässige Grundfläche werden die Grund-
flächen von iqebenanlagen iin Sinne $ 14 BauNVO nicht
angerechnet.
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4. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind

($ 9 Abs. l Nr. 10 BBauG)

Sichtflächen als Teile der öffentl i.chen Grün-
fläche sind aus Gründen der Verkehrssicherung
von allen Sichthindernissen freizuhalten.

5. Verkehrsflächen bowie Verkehrsf].schen

besonderer Zweckbestimmung

($ 9 Abs. l IVr. ll BBauG)

Die geplante Darstellung des Ausbauen der Ver-
kehrsflächen entspricht dem vorgesehenen Ausbau
Die Verkehrsf].ächen sind nach Landeskoordinaten
festgelegt und gelten als Festsetzung.

6. Flächen ft,ir di.e Beseitigung von festen
Abfallstoffen

($ 9 Abs. l Nr. 14 BBauG)

Festsetzung a]s Mi.i]-leimerstandplatz {

7. Grünflächen

71 0ffentliche Grünflächen

($ 9 Abs. l iyr. 15 BBauG)

Festsetzung als Ki.nderspielplatz

72 Private Grünfläc he
l$ 9 Abs.l Nr. 15 B Bau G l

Festsetzung als priv. Dauergrünanlage
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8 F] ächen fi.ir Anschi.ittungen und Abg!'gbypgg

( $ 9 Abs. l Nr. 26 BBauG)

Der Grundstückseigenti.omer hat die Anlage von
Böschungen zur Herste]].ung der Straßenkörper
auf seinem Grundstück zu. dulden.
Die Nutzung der Böschung bleibt dem Eigentümer
unbenommen.

9 . Festsetzungen von Erdgeschoßfußbodenhöhen

($ 9 Abs. 2 BBauG )

Skizze Der Erdgeschoßfußboden der Gebäude
an der Ta].seite soll nicht mehr als
0,50 m i.ißer Höhe der geplanten Achse
der Ei'schließungsstraße liegen.
Als Bezugsachse flip das Gebäude gilt
die Projektion der mittleren Haus-
achse der der Straße zugewendeten
Giebel- oder Traufenseite senkrecht
zur Achse der Erschließungsstraße.
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Talseite

Der Erdgeschoßfußboden der Gebäude
an cher Bergseite .so].l nicht mehr als
0,50 m über der vorhandenen Gelände-
höhe an der Bergseite liegen, bezo-
gen auf die Außenwand des Gebäudes
an Gier Bergseite.
Als Bezugsachse für das Gebäude gilt
die Projektion del' mitt].epen Hausächse
der der Straße zugewendeten Giebel-
oder Traufensei.te senkrecht zur Achse
der Erschließungsstraße

Bergseite

- Ö,) -

Flat vorgelegenl
Kroisverwaltlrng AltBHkjtahB
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B. Festsetzungen gemäß LBauO

l Vollgeschosse $ 2 Abs. 4, $$ 68, 69 LBauO

Die Zahl der Vollgeschosse ist mit höchsten ii3ii
festgelegt.
Das [. Geschoß kann ein Ke].]ergeschoß als Wohn-
geschoß (Untergeschoß) oder Garagengescho13 sein

Das 2. Geschoß muß ein Erdgeschoß sein. l,gern kein
Keller- oder Garagengeschoß gebaut wird, gi].t das
Erdgeschoß trotzdem als 2. Geschoß.

Das 3. Gescho13 mu13 ein Dachgeschoß sein.
Dächer dürfen mit Kniestock (Drempel), dessen Höhe
nicht mehr als 0,50 m betz'ägt, errichtet werden.

2 Gesta] tungsvorschri.feen gemäß $ 124 LBauO

Fassaden und Dachdeckun

Als Fassadenmateria[ ni.cht zu]ässig sind i*]eta]].-
und Kunststoffbekleidungen, sowie Bahnen oder Flat
ten mit eingelegten oder ausgeprägten Steinimita-
tionen. Dachf].schen geplanter Gebäude sind nur in
dunkelbraunen oder grauen bis schwarzen Farben zu-
lässig. Großformatige Kunststoff- und Asbesttafeln
si.nd unzulässig.
Unzulässig sind auch Eingangsi.iberdachungen aus
Wellasbestzementp[atten oder gewe]].ten Kunststoff-
tafeln.

Dachformen

Die- festgesetzten Neigungen der Dächer since in a].].en
Fäl].en zwingend einzuhalten. Die dargestellten Haupt
firstrichtungen gelten im Interesse des Städtebaues
als Empfehlung
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Dachgaupen sind je Gebäude nur in einem Umfang bis
zu 60 % der einzelnen Ge.bäude]änge und a]s Einzel.-
raupe zulässig, jedoch nicht näher als 2,50 m zur
Giebelseite anzuordnen.

Garagen

Fi.ir die Außenfläche der Garagen sind ausschließlich
die ]vlateria].ien zulässig, die auch für die zugehört
gen Hauptgebäude zu],essig sind und verwendet werden

leicht iiberbaubare Grundstücke

IVicht i.iberbaubare Grundsti.icksflächen sind, sofern
nicht ausdri.icklich anders festgesetzt ist, und so-
wei.t sie zu Zwecken der jeweiligen lqutzung nicht
als begehbare und/oder befahrbare Flächen befestigt
werden, mit Rasen einzusäen und/oder notz- und zier
gärtnerisch anzulegen.
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Genehmigte
Gehört zur Verfügung vom
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S a t z u n g
vom 25. Ju].i 1994

$ 1

Aufgrund des $ 24 der GERD von Rheinland-Pfalz in der Fassung vcm
14.12.1973 (GVBL . S. 419), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom
4.3.1983 (GVBL . S. 31) und des $ 10 des BBauG in der Neufassung van
18.08.1976 (BGBI. l S. 2256, 3617), zuletzt geändert durch das Gesetz
zur Beschleunigung von Verfahren und zur Erleichterung von Investitions-
vorhaben tm Städtebaurecht vom 06.07.1979 (BGBL . l S. 949) manie des
$ 123 Abs. 5 der Landesbauordnung van 27.02.1974 (GVBL. S. 53), geändert
durch Landesgesetz vom 02.07.1980 (GVBL . S 145) und durch Landesgesetz
vom 20.07.1982 (GVBL . S. 264), beschl ießt der Germinderat von Dickendorf
die Aufstel lung des Bebauungsplanes t'ln den Schmittentt als Satzung.

$ 2

Folgende Flurstücke liegen im Planberelch
Gemarkung D ickendorf

Flur 21. Flurstücke Nr 42/1, 43/1, 44/1, 45/1, 46/1, ct7/1/' q8/4, 117/1 tlw.,
t15 tlw./ 41/4, :41/6, 40/2, 207/39, 206/39, 38,
166/37, 193/37, 204/36, 122/6 tlw., 114/2

Flur 5, Flurstücke Nr 1 1 1/8, 30/3, 27/L}, 28/2

Grundlage dieser Satzung sind die Bebauungsplanurkunde und der dazu
gehörende Text.

Der Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung der Genehmigung rechts
verbindlich.

ausgefertigt
, den 25.07.94

G;enehmigtl
Gehört zur Verfügung vom

g©.:.q2: 1 9iß5. . Az.: ë!#./6:Ze.=ZS s/al
n.!.:aliliig /.itenkirehen
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